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Aktuelle Lage

Zwar gibt es derzeit keine Reisewarnung des österreichischen Außenministeriums für Belarus, jedoch wird von nicht unbedingt notwendigen

Reisen abgeraten. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Seite des Außenministeriums: BMEIA-Infoseite Belarus.

Belarus ist derzeit – unabhängig von der epidemiologischen Situation – nicht über direkte Flugverbindungen aus Europa erreichbar. Mögliche

Alternativen bei der Ein- und Ausreise nach/aus Belarus sind nur Flüge über Istanbul. Jedoch werden derzeit aufgrund der aktuellen Lage in der

Ukraine auch die Flüge Minsk-Istanbul-Minsk immer wieder abgesagt. Bitte prüfen Sie den aktuellen Stand bei Belavia bzw. Turkish Airlines. Die

Einreise am Landweg ist nur mit Aufenthaltstitel möglich.

Bei der Einreise nach Belarus empfehlen wir eine Online-Registrierung, damit österreichische Staatsangehörige im Krisenfall mit der

österreichischen Botschaft in Minsk im Kontakt bleiben.

Einige Unternehmen sind mit Schwierigkeiten in der Produktion konfrontiert. Durch Beeinträchtigungen im Schienen-, Straßen- und Luftverkehr

sind die Logistikkosten gestiegen. Es zeichnen sich deutliche Preisanstiege für Produktionsgüter und Produkte des täglichen Bedarfs ab.

Sofern Verträge bereits vor dem 2.3.2022 getätigt wurden, können Holz/-erzeugnisse bis 4.6.2022 eingeführt/befördert/erworben werden.

Ansonsten besteht ein generelles Importverbot von Holz/-erzeugnissen für KN 44. Das bedeutet, dass Holz/-erzeugnisse mit KN 47, 48 oder 49

gem. Anhang der EU-Holzhandelsverordnung (kurz EUTR) (EU) 995/2010 von diesem Importverbot ausgenommen sind.

Weiterführende Informationen findet man auf der Website des Bundesamts für Wald:  Aktuelle Informationen, Bundesamt für Wald (bundesamt-

wald.at) und Summary Record des 8th Meeting of the Expert Group/Multi-Stakeholder Platform with a Focus on the Implementation of the EUTR

and the FLEGT Regulation

Wirtschaftliche Einschränkungen durch Sanktionen

durchsuchen ...

Welche Reisebeschränkungen haben Reisende in Belarus zu beachten?-

Gibt es aktuell Einschränkungen im täglichen Geschäftsleben in Belarus?-

Was ist beim Import von Holz/-erzeugnissen aus Belarus zu beachten?-

https://www.wko.at/service/Startseite.html
https://mein.wko.at/
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/belarus/
https://en.belavia.by/
https://www.turkishairlines.com/
https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/#/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
https://www.bundesamt-wald.at/service/news.html
https://www.bundesamt-wald.at/dam/jcr:77d1ee0e-465a-4940-b221-3dc159d3a61d/Summary_Record_8th_Meeting_ EUTR_FLEGT_16.03.22_for Register_final.pdf


Alle Details zu den bereits verhängten Sanktionen finden Sie in unserer Sanktionsübersicht.

Die zuletzt eingeführten EU-Sanktionen vom 2.3.2022 beziehen sich u.a. auf folgende Einschränkungen: 

es ist verboten Waren und Technologien, die zur militärischen und technologischen Stärkung von Belarus oder zur Entwicklung seines
Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, zu liefern
es ist verboten technische oder finanzielle Unterstützung, Vermittlungsdienste zu leisten
es ist verboten Holz und Holzwaren, Zement und Zementwaren, Eisen und Stahl sowie Waren daraus, Luftreifen aus Kautschuk, die ihren
Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus ausgeführt worden sind, in die EU einzuführen
es ist verboten gelistete Maschinen, Apparate und Geräte mit einigen Ausnahmen nach Belarus zu liefern (Details dazu finden Sie in der
dazu erlassenen Verordnung)

Die Liste der Güter für die Erzeugung und Herstellung von Tabakerzeugnissen für den Exportverbot sowie Liste der Mineralerzeugnisse und

Kaliumchloridprodukte für den Importverbot wurden weiter ergänzt.

Zudem wurden 22 hochrangige Militärs auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen.

Die USA hatten bereits mehrmals Sanktionen gegen Belarus wegen der Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition

verhängt. Zurzeit intensiviert die US-Regierung ihre Sanktionen gegenüber Belarus wegen seiner Beteiligung im Ukraine-Konflikt. Die vor kurzem

verhängten Sanktionen gegen russische (u.a. ihre belarussischen Töchter) und belarussische Banken haben bereits gewisse Auswirkungen auf

die Geschäftstätigkeit.

Für konkrete Fragen rund um Sanktionen sowie zur Exportkontrolle kontaktieren Sie bitte die Spezialisten in den Landskammern oder unseren

Spezialisten in der Wirtschaftskammer Österreich Simon Fleischmann, MA, BA, BA  sowie das AußenwirtschaftsCenter Moskau.

Solange Aufträge für nicht-sanktionierte belarussische Unternehmen/Personen abgearbeitet werden und der belarussische Bankenmarkt nicht

vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen wird, ändert sich für den österreichischen Unternehmer nichts. Der belarussische Kunde muss

entsprechend den Vertragsmodalitäten bei Erbringung der Leistung diese bezahlen. Nach Möglichkeit ist Vorauszahlung zu verlangen. OEKB-

Deckungen für Russland, Ukraine und Belarus wurden ab 24.2.2022 mit sofortiger Wirkung ausgesetzt (nähere Details: oekb.at).

Die LKW-Transporte von und nach Belarus sind nur noch sehr eingeschränkt möglich.

Durch die EU-Sanktionen wurde ein Verbot des Gütertransportes in der EU für die Kraftfahrzeuge mit belarussischen Kennzeichen verhängt. Das

Verbot betrifft ausschließlich die Beförderungen durch belarussische LKWs („in Belarus niedergelassene Kraftverkehrsunternehmen“) in den EU-

Ländern, inklusive Transittransporte. Ausnahmen aus diesem Transportverbot gelten für LKWs mit belarussischen Kennzeichen, die folgende

Güter befördern:

1. Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse 

2. Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz  

3. Pharmazeutische, medizinische und landwirtschaftliche Erzeugnisse, einschließlich Düngemittel und Lebensmitteln, einschließlich
Weizen 

4. Waren für humanitäre Zwecke  

5. Waren für diplomatische und konsularische Vertretungen der EU

Gegensanktionen von Belarus 

Seitens Belarus sind am 16. April 2022 transportbezogene Gegensanktionen gegen EU-Kraftfahrzeuge verhängt worden. Somit dürfen die in der

EU registrierten Kraftfahrzeuge nicht mehr nach Belarus fahren. Jene EU-Fahrzeuge, die vor dem 16. April 2022 in das Hoheitsgebiet von Belarus

gefahren sind, müssen bis zum 23. April 2022 Belarus verlassen. 

Ausnahmen für dieses Transportverbot sind in folgenden zwei Fällen möglich:

Wo finde ich eine aktuelle Übersicht zu allen Sanktionen?-

Kommen österreichische Firmen, die noch Aufträge für belarussische Firmen
abzuarbeiten haben, noch zu ihrem Geld?

-

Sind die Logistikwege nach/durch belarussisches Hoheitsgebiet aufgrund der Situation
beeinträchtigt?

-

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Aktueller_Stand_der_Sanktionen_gegen_Belarus.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=DE
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Ansprechpartner_Wirtschaftskammern.html
https://www.wko.at/service/mitarbeiter.html?id=3792151&stellenid=827567
https://www.wko.at/service/dienststelle.html?orgid=14597
https://www.oekb.at/oekb-gruppe/news-und-wissen/news/2022/deckungsstopp-rus-ukr-blr.html


1. Die Fahrt durch Belarus mit einer in Belarus registrierten Zugmaschine in Kombination mit einem in der EU angemeldeten
Auflieger/Anhänger ist zulässig. Um dies durchzuführen, muss an bestimmten Grenzkontrollpunkten (Liste unten), eine
Anhängerumkoppelung (ggf. Umladung) durchgeführt werden.

2. In der EU registrierte Fahrzeuge dürfen lebende Tiere, Postpakete, übergroße und humanitäre Sendungen, Fertigarzneimittel,
Medizinprodukte und deren Ersatzteile, Roh- und Hilfsstoffe für die Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie Blut,
menschliche Organe und Gewebe nach und durch Belarus befördern.

Grenzübergangsorte, an jenen EU-Fahrzeuge (Zugmaschinen und Auflieger/Anhänger) zum Umladen bzw. zum Umkoppeln nach Belarus

einfahren dürfen:

Ort Grenzübergang
(Kontrollpunkt)

Betroffenes angrenzendes EU-
Land

Zollabfertigungsstelle Brest-Beltamozhservice Kozlovichi Polen

Zollabfertigungsstelle Brest-Beltamozhservice-2 Kozlovichi Polen

Zollabfertigungsstelle Berestovitsa-TLTs Berestovitsa Polen

Wartebereich des elektronischen Warteschlangensystems in
Berestovitsa*

Berestovitsa Polen

Zollabfertigungsstelle Bruzgi-TLTs Bruzgi, Privalka,
Berestovitsa

Polen

Wartebereich des elektronischen Warteschlangensystems in Bruzgi* Bruzgi Polen

Zollabfertigungsstelle Grodno-GAP-2 Privalka Polen

Zollabfertigungsstelle Lida-avto Benyakoni Litauen

Wartebereich des elektronischen Warteschlangensystems in Benyakoni* Benyakoni Litauen

Zollabfertigungsstelle Kamennyy Log-Beltamozhservice Kamennyy Log Litauen

Wartebereich des elektronischen Warteschlangensystems in Kotlovka* Kotlovka Litauen

Wartebereich des elektronischen Warteschlangensystems in
Grigorovshchina*

Grigorovshchina Lettland

Wartebereich des elektronischen Warteschlangensystems in Urbany* Urbany, Widzy Lettland

Zollabfertigungsstelle Polotsk-Steklovolokno Grigorovshchina, Urbany,
Widzy

Lettland

* In diesen Wartebereichen kann nur Anhängerumkupplung durchgeführt werden.

Die Grenze zwischen Belarus und der Ukraine bleibt weiterhin geschlossen. Die Situation mit Waren-Beförderungen aus Europa ist allerdings

sehr schwierig und ändert sich aufgrund der dynamischen Situation laufend.

Große Logistikunternehmen wie UPS, FedEx, DHL, Maersk, MSC (Mediterrean Shipping Company), CMA CGM, Shipco haben, bis auf Ausnahmen wie

z.B. Lieferungen von Medikamenten und humanitären Gütern, ihre Transporte nach und aus Belarus gestoppt.

Der belarussische Rubel ist stark vom russischen Rubel abhängig. Zwar gab es im März 2022 eine wesentliche Abwertung des belarussischen

Rubels vor dem Hintergrund der Russland-Ukraine-Krise, jedoch hat sich der belarussische Rubel gegenüber dem Dollar und dem Euro wieder

erholt. Derzeit pendelt der Kurs für 1 EUR rund um 3,0 BYN. Eine Abwertung ist allerdings nicht auszuschließen, abhängig von weiteren Sanktionen

und der Wirtschaftsentwicklung. Aktuelle Kurse findet man auch auf der Homepage der belarussischen Nationalbank.

Wie entwickelt sich der belarussische Rubel?-

https://www.nbrb.by/


Grundsätzlich ist der internationale Zahlungsverkehr, außer mit sanktionierten Firmen, Personen und Banken weiterhin möglich. Drei

belarussische Banken werden von SWIFT ausgeschlossen: Belagroprombank, Bank Dabrabyt und Entwicklungsbank. Welche konkreten

Alternativen von diesen Banken angeboten werden, muss im Einzelfall geklärt werden. Die Einfuhr von Euro-Banknoten nach Belarus ist verboten.

Sollte Belarus generell von SWIFT ausgeschlossen werden, würden internationale Zahlungen für Waren und Dienstleistungen erheblich
erschwert werden. Alternative Zahlungssysteme könnten aber trotz Ausschluss Russlands aus SWIFT eine Lösung bieten.

Die Berufung auf „Force Majeure“ bzw. „höhere Gewalt“ setzt ein von außen her auf den Betrieb einwirkendes außergewöhnliches Ereignis voraus,

das nicht in einer gewissen Häufigkeit und Regelmäßigkeit vorkommt und zu erwarten ist und durch äußerste zumutbare Sorgfalt weder

abgewendet noch in seinen Folgen unschädlich gemacht werden kann.

Nach der österreichischen Rechtsprechung können Kriege bzw. eine nach Vertragsschluss unerwartet auftretende akute Kriegsgefahr oder bei

Vertragsschluss nicht voraussehbare bürgerkriegsähnliche Zustände grundsätzlich Fälle von höherer Gewalt darstellen. Das unvorhersehbare,

unabwendbare, nicht beherrschbare Ereignis muss ursächlich für das gegenständliche Leistungshindernis sein. Ob in einer Vertragsbeziehung

ein Fall von „höherer Gewalt“ eingetreten ist bzw. welche Rechtsfolgen sich daran knüpfen, bedarf einer Einzelfallprüfung anhand des konkreten

Sachverhalts.

Überdies gelten in manchen Branchen und Konstellationen Spezialregelungen bzw. können sich auch aus den zwischen den Parteien

geschlossenen Verträgen spezielle Regelungen ergeben.

Aufgrund der unklaren aktuellen Situation können derzeit keine Carnet ATA für die Länder Ukraine, Russische Föderation und Belarus ausgestellt

werden. Dies gilt bis auf Widerruf.

Arbeitsrechtliche Konsequenzen

In Österreich

Die aktuell für die Pandemie geltende Kurzarbeit können auch Unternehmen in Anspruch nehmen, die vom Ukrainekrieg betroffen sind. Nähere

Infos unter Corona-Kurzarbeit – Alle aktuellen Bestimmungen – WKO.at

Das aktuelle Kurzarbeitsmodell endet am 30.6.2022. Derzeit laufen die Verhandlungen zu den Bedingungen der Kurzarbeit, die nach dem

30.6.2022 gelten.

LOOKAUT Newsletter abonnieren 
Die spannendsten Wirtschaftsstorys aus aller Welt aus erster österreichischer Hand und aktuelle Infos rund um den Ukraine-Krieg direkt in Deine
Mailbox.

E-Mail

Gibt es Beschränkungen beim internationalen Zahlungsverkehr?-

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt kann ich meine
vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Kann ich mich gegenüber meinen
Vertragspartnern auf „Force Majeure“ berufen?

-

Ist die Ausstellung von Carnet ATA für Ukraine, Russische Föderation und Belarus
aktuell möglich?

-

Können österreichische Unternehmen Kurzarbeit beantragen?-

https://www.wko.at/service/corona-kurzarbeit.html


Ich möchte gerne am Laufenden gehalten werden und stimme daher zu, dass meine hier angegebene Mailadresse zu diesem Zweck verwendet und
hierbei Analysedaten erhoben werden dürfen. Nähere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung. Diese
Zustimmungserklärung können Sie jederzeit per Link im Newsletter-Mail widerrufen.

jetzt abonnieren!

Quelle:https://www.wko.at/service/ukraine-belarus-faq.html
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